
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

190-4 Artikel 10-Gesetz (G 10) 
 

1. Aktualisierung 2012 (10. Januar 2012) 
 
 
Das Artikel 10-Gesetz wurde durch Art. 10 Abs. 4 des Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzes v.  
5. Januar 2007, BGBl. I S. 2, mit Wirkung vom 10. Januar 2012 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 2  Pflichten der Anbieter von Post- und Tele-
kommunikationsdiensten 

(1) Wer geschäftsmäßig Postdienste erbringt 
oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, 
hat der berechtigten Stelle auf Anordnung Aus-
kunft über die näheren Umstände des Postver-
kehrs zu erteilen und Sendungen, die ihm zum 
Einsammeln, Weiterleiten oder Ausliefern anver-
traut sind, auszuhändigen. Der nach Satz 1 Ver-
pflichtete hat der berechtigten Stelle auf Verlangen 
die zur Vorbereitung einer Anordnung erforderli-
chen Auskünfte zu Postfächern zu erteilen, ohne 
dass es hierzu einer gesonderten Anordnung be-
darf. Wer geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder an der Erbringung solcher 
Dienste mitwirkt, hat der berechtigten Stelle auf 
Anordnung Auskunft über die näheren Umstände 
der nach Wirksamwerden der Anordnung durchge-
führten Telekommunikation zu erteilen, Sendun-
gen, die ihm zur Übermittlung auf dem Telekom-
munikationsweg anvertraut sind, auszuhändigen 
sowie die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen. § 8a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und 4 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes, § 4a des MAD-Gesetzes und § 2a des 
BND-Gesetzes bleiben unberührt. Ob und in wel-
chem Umfang der nach Satz 3 Verpflichtete Vor-
kehrungen für die technische und organisatorische 
Umsetzung der Überwachungsmaßnahme zu tref-
fen hat, bestimmt sich nach § 110 des Telekom-
munikationsgesetzes und der dazu erlassenen 
Rechtsverordnung. 

(2)-(3) … 
 

§ 7  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst 

(1) … 
(2) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene 

personenbezogene Daten dürfen an die Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 
sowie an den Militärischen Abschirmdienst über-
mittelt werden, wenn 

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die Daten erforderlich sind zur Samm-
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lung und Auswertung von Informationen 
über Bestrebungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 
Nr. 1, 3 und 4 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes genannten Schutzgüter ge-
richtet sind, oder 

2. bestimmte Tatsachen den Verdacht sicher-
heitsgefährdender oder geheimdienstlicher 
Tätigkeiten für eine fremde Macht begrün-
den. 
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